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Gewährung von Maßnahmen zum Nachteilsausgleich [und Notenschutz]
 bei Vorliegen einer Lese-Rechtschreib-Störung für
[Name Schülerin/Schüler], geb. am […], im Schuljahr […] Schüler/Schülerin der Jahrgangsstufe […]
Sehr geehrte(r) Frau/Herr …, 
bei uns ging Ihr Antrag auf Nachteilsausgleich [und Notenschutz] für [Name der/des minderjährigen Schülerin/Schülers …] vom ... ein. 

Vorgelegt wurden ferner:
☐ Schulpsychologische Stellungnahme vom …
☐ Fachärztliches Attest vom …
☐ Bescheid der Schulleitung vom …
☐…

Der Antrag wurde auf der Grundlage von Art. 52 Abs. 5 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) und § 31 Satz 2, § 33 sowie bei Notenschutz § 34 Abs. 6 und Abs. 7 Bayerische Schulordnung (BaySchO) geprüft. Aufgrund dieser Prüfung ergeht folgender Bescheid:

☐ Es wird folgender Nachteilsausgleich bei Leistungsfeststellungen gewährt:
☐…
☐…

Im Rahmen des Nachteilsausgleichs ist eine pauschale Abweichung von den für alle Schülerinnen und Schüler geltenden Bewertungskriterien und deren Gewichtung oder eine Veränderung des Aufgabenumfangs nicht zulässig. Nach § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BaySchO ist es jedoch zulässig, einzelne mündliche durch schriftliche Leistungsfeststellungen und umgekehrt zu ersetzen, mündliche Prüfungsteile durch schriftliche Ausarbeitungen zu ergänzen sowie mündliche und schriftliche Arbeitsformen individuell zu gewichten, sofern keine bestimmte Form der Leistungserhebung und Gewichtung in den Schulordnungen vorgegeben ist.  Eine entsprechende Zeugnisbemerkung ist mit den Maßnahmen des Nachteilsausgleichs nicht verbunden.




☐ Es wird folgender Notenschutz bei Leistungsfeststellungen gewährt:
	☐ Auf die Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach … / in den Fächern … / in …wird verzichtet.
(Hier sind die Fächer zu nennen, in denen auf die sonst in den Schulordnungen [vgl. z. B. § 11 Abs. 1 Satz 2 GrSO, § 13 Abs. 1 Satz 2 MSO, § 26 Abs. 1 Satz 2 GSO] zwingend vorgegebene Bewertung der Rechtschreibleistungen verzichtet wurde, bzw. die Fächer, die aufgrund des Notenschutzantrags von der Bewertung der Rechtschreibleistung ausgenommen sind.)
☐ Auf die Bewertung des Vorlesens im Fach Deutsch / Deutsch als Zweitsprache / in Fremdsprachen wird verzichtet.
(Zutreffendes bitte auswählen)


☐ Es wird folgende Zeugnisbemerkung in das Jahres- und das Zwischenzeugnis aufgenommen: 
		☐ Auf die Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach … / in den Fächern … wurde verzichtet.
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Diese Regelung gilt bis zum Ende des Schuljahres [xxxx/xx]. Eine Verlängerung setzt das weitere Vorliegen der Voraussetzungen und einen entsprechenden Antrag voraus. 

Hinweis:
Zudem möchten wir Sie auf die folgenden Maßnahmen der individuellen Unterstützung (außerhalb von Leistungsfeststellungen) hinweisen. Die individuellen Unterstützungsmaßnahmen werden im pädagogischen Ermessen der Lehrkräfte gewährt und umgesetzt. Sie stellen keine Maßnahmen des Nachteilsausgleichs oder des Notenschutzes dar. 
☐…
☐…
☐…

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin/Schulleiter

